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  Vorlage Nr.: 230/2018 öffentlich 

 
 

Federführung: Hauptamt Datum: 10.12.2018 
Sachbearbeiter: Ralf Kirschner AZ: 333.531 

 
 
 

Beratungsfolge Termin  

Gemeinderat  Beschluss 

 
 
 
Gegenstand der Vorlage 

Jugendmusikschule Ditzingen; Zuschussantrag 2019 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 09.11.2018 (vgl. Anlage 1) hat die Jugendmusikschule Ditzingen bei der 
Gemeinde Hemmingen einen Jahreszuschuss 2019 in Höhe von 58.242 € (2018: 58.242 €, 
2017: 59.700 €, 2016 und 2015: je 58.242 €) beantragt. In diesem Zusammenhang wird auf 
den aktuellen Jugendmusikschulbericht verwiesen (vgl. Anlage 2). Daneben wurde für die 
Kooperation mit der Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule Hemmingen ein Zuschuss 
i.H.v. 5.678,96 € (Vorjahr 5.513,55 €) beantragt. Erstmalig wird zudem beantragt, die durch 
den Deckelungsbeschluss entstandenen Unterdeckung i.H.v. 5.153,78 € zu übernehmen. 
 
Historie: 
 
Seit 2008 übernimmt die Gemeinde Hemmingen analog zur Stadt Ditzingen grundsätzlich 
auf Nachweis die anfallenden Personalkosten der Schulkooperation im Pflichtbereich zu 100 
%, gedeckelt auf die Höhe des jeweiligen Antrags. 
 
Zum Regelzuschuss hat der VA hat in seiner Sitzung am 04.12.12 beschlossen, dass der 
Zuschuss der Gemeinde Hemmingen künftig entsprechend der Regelung der Stadt Ditzingen 
grundsätzlich auf der Basis eines kommunalen Anteils der Gemeinde Hemmingen mit 12% 
berechnet wird, welcher den Anteilen der Hemminger Schüler/Elternbeiträge aus 
Hemmingen/ für Schüler aus Hemmingen geleistete Jahreswochenstunden der grundsätzlich 
repräsentativen Jahre 2010, 2011 und 2012 entsprach. Dieser Anteil sollte jeweils um die 
Tarifsteigerung jährlich fortgeschrieben werden.  
 
In seiner Sitzung am 13.01.2015 hat der VA ferner beschlossen, dass es grundsätzlich das 
Ziel ist, den Zuschuss künftig zu deckeln. Die Jugendmusikschule Ditzingen hat dann 
tatsächlich auch für das Jahr 2016 und 2018 denselben Zuschuss beantragt und erhalten, 
wie für 2015. Lediglich im Jahr 2017 ist die Gemeinde hiervon abgewichen und hat einen 
Betrag mit 59.700 € bewilligt. 
 
Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 wurde dann weiter beschlossen, dass die 
Jugendmusikschule einen möglichen Zuschlag auf die Gebühr der Eltern aus Hemmingen 
berechnen soll, welcher auf einer Deckelung des Zuschusses der Gemeinde Hemmingen 
basiert. Eine detaillierte Analyse durch die Jugendmusikschule hat allerdings im Januar 2018 
aufgezeigt, dass zwar die Schülerzahlen in Hemmingen praktisch gleichgeblieben sind, 
tatsächlich aber ein Rückgang im genuinen Unterrichtsbereich zu verzeichnen ist. Dieser 
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wurde durch eine neue (landesfinanzierte) SBS-Gruppe ausgeglichen. Dadurch hat die 
Jugendmusikschule einerseits etwas Entlastung im Zuschussbedarf, andererseits sollte aber 
dieser Rückgang durch die Einführung des Elternzuschlags nicht weiter forciert werden.  
 
In der Folge ist eine Unterdeckung entstanden, deren Ausgleich die Jugendmusikschule 
nunmehr beantragt. Die Verwaltung könnte sich in diesem Zusammenhang aufgrund der 
Beschlusslage lediglich vorstellen, den Kostendeckel ab 2019 auf 60.000 € aufzurunden. 
 
Um den getätigten Beschlüssen aber gerecht zu werden, heißt dies in der Konsequenz, dass 
die Elterngebühren für Hemminger Kinder angepasst werden müssen und zukünftig von den 
originären Gebühren der Jugendmusikschule nach oben hin abweichen werden. 
 
H. Frank wird bei der Sitzung zugegen sein und den Antrag erläutern.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Die Jugendmusikschule Ditzingen erhält für das Jahr 2019 einen Regelzuschuss in 

Höhe von 60.000 €. 
  
2. Für die Schulkooperation 2019 erhält die Jugendmusikschule Ditzingen zusätzlich auf 

Nachweis 100 % der hierfür anfallenden Personalkosten, maximal aber 5.678,96 €. 
 

3. Die aufgelaufene Unterdeckung wird mit den Musikschulentgelten der Hemminger 
Schüler verrechnet. 

  
 
Finanzierung: 
 
   
 
Letzte Beratung: 
 
16.01.2018  
 
Anlageverzeichnis: 
 
Antrag der JMS vom 09.11.2018 
JMS-Bericht 2017/18  
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